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1. Allgemeine Information zur Messe 

Der Mobile World Congress (MWC) findet vom 28. Februar bis zum 3. März 2022 in Barcelona, 

Spanien statt und ist eine der weltweit größten Messen für digitale und mobile Anwendungen. 

Branchenführer, Visionäre und Pioniere kommen auf dem MWC zusammen, um sich über die 

Entwicklungen auszutauschen, die nicht nur die Mobilfunkbranche in den nächsten Jahren prägen 

werden, sondern auch den Alltag eines jeden von uns. Ob 5G, künstliche Intelligenz oder vernetzte 

Fahrzeuge: der MWC zeigt aktuelle Lösungen und die neuesten Trends der digitalen und mobilen 

Welt von morgen. 

Angebotsschwerpunkte der Messe:  

- Telekommunikation 

- Informationstechnik 

- Mobilfunk 

- Multimedia 

- Cybersecurity 

 

2. Veranstaltung und Durchführung 

Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) 
Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen  

Konradinerallee 9, 65189 Wiesbaden 

Kontakt: Nicole Wawer, nicole.wawer@htai.de 

  0611 – 95017 8692 

In Zusammenarbeit mit der 

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 

Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt 

Kontakt: Viviane Volk, v.volk@frankfurt-main.ihk.de 

  069 – 2197 1359 

Messedurchführungsgesellschaft 

Der Dienstleister ist noch nicht bekannt und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

 

3. Anmeldung 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 8. September 2021. Bitte nutzen Sie hierfür das 

beigefügte Anmeldeformular. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bei uns 

berücksichtigt. Anmeldungen, die uns nach der Anmeldefrist erreichen, können nicht mehr 

berücksichtigt werden. 
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Am Gemeinschaftsstand können sich nur Unternehmen aus Hessen sowie deren ausländische 

Niederlassungen und Vertretungen beteiligen, wenn die Produkte und/oder Dienstleistungen den 

Angebotsschwerpunkten der Messe entsprechen. 

Es ist eine Mindestteilnehmerzahl von fünf (5) Unternehmen erforderlich, damit die Gemeinschafts-

beteiligung stattfindet. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, behält sich die HTAI 

vor, die Gemeinschaftsbeteiligung abzusagen.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nach Anmeldeschluss erhalten Sie eine Bestätigung, ob Ihre 

Anmeldung berücksichtigt werden kann. Ihre Anmeldung ist verbindlich. Die Zuweisung der 

Standfläche erfolgt erst nach der finalen Zulassung durch den Messeveranstalter. 

 

4. Leistungsbeschreibung 

Das sind Ihre Vorteile als Aussteller auf dem hessischen Gemeinschaftsstand: 

- Sie stellen unter eigenem Namen aus und genießen alle Rechte eines offiziellen 

Ausstellers auf der Messe. 

- Durch die Standgröße und das Hessen-Design profitieren Sie von einer größeren 

Sichtbarkeit auf der Messe. 

- Ihr organisatorischer Aufwand reduziert sich auf ein Minimum, da wir von der 

Anmeldung der Standfläche, über die technischen Bestellungen bis hin zur Bereitstellung 

von Snacks und Getränken die komplette Organisation übernehmen. 

- Somit können Sie sich auf Ihre Präsentation sowie Ihre Partner und Kunden 

konzentrieren. 

4.1 Allgemeine Leistungen 

- Planung, Organisation und Durchführung der Gemeinschaftsbeteiligung sowie Betreuung 

der beteiligten Unternehmen vor und während der Messe 

- Anmietung der Standfläche, Standbau, technische Bestellungen, Standreinigung 

- Nutzung der Hessen-Lounge inkl. Getränke und Snacks 

- Dolmetscherleistung vor Ort (falls erforderlich) 

- Anmeldung bei der Messe und Eintrag in das Ausstellerverzeichnis der Messe 

- Eintrag in die hessische Ausstellerbroschüre 

- Teilnahme am Rahmenprogramm 

4.2 Spezifische Leistungen 

Die Arbeitsstationen auf dem hessischen Gemeinschaftsstand umfassen die folgende Ausstattung: 

- hoher Arbeitsplatztisch mit abschließbarem Schrank und Barhocker 

- Rückwand zur Platzierung des Firmenlogos 

- Stromanschluss, Beleuchtung, Lan-Kabel 

Weiterhin stellen wir Ihnen vier Ausstellerausweise zur Verfügung. 

 



 
 
 

4.3 Sonstige Hinweise 

- Die Mitnahme größerer Exponate muss wegen der Abmessungen und der Integration in 

den Stand mit der HTAI abgestimmt. 

- Es gilt das Hygiene- und Sicherheitskonzept des Messeveranstalters, die aktuellen 

Regelungen finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen aufgrund des 

dynamischen Pandemiegeschehens jederzeit angepasst und/oder ergänzt werden 

können. Deswegen behalten wir uns vor, die Platzierung und Gestaltung des 

Gemeinschaftsstandes sowie die Zuteilung der Austellerflächen kurzfristig zu 

modifizieren, um die geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen des 

Veranstalters umsetzen zu können. Sollte dies erforderlich sein, informieren wir Sie. 

- Nach derzeitigem Stand findet die Messe in Präsenzform statt. Sollte vom Veranstalter 

entschieden werden, die Messe hybrid oder rein digital durchzuführen und die HTAI 

gegenüber dem Veranstalter der daraus resultierenden Änderung der Beteiligungsform 

zustimmen, setzen wir uns unverzüglich mit Ihnen in Verbindung. Ihr Vertrag wird um die 

dadurch sich ergebenden notwendigen Änderungen angepasst. Nach Information durch 

uns haben Sie die Möglichkeit, uns gegenüber schriftlich und innerhalb von zwei Wochen 

nach Vertragsänderung zu widersprechen. 

- Sofern aufgrund der Pandemie die Messe durch den Veranstalter abgesagt oder 

verschoben wird oder eine Teilnahme aufgrund von Einreisebeschränkungen nicht 

möglich sein, kann ein Rücktritt kostenfrei erfolgen. Bereits erhobene 

Teilnehmerbeiträge werden erstattet. 

- Die HTAI stellt dem Aussteller die zur Standausstattung gehörenden Bauteile / 

Gegenstände für die Dauer der Veranstaltung mietweise zur Verfügung. Diese dürfen 

nicht beschädigt werden. Beschädigte Bauteile / Gegenstände werden zu Lasten des 

Ausstellers repariert oder neu beschafft.  

- Darüberhinausgehende Bauteile / Gegenstände können über die HTAI zu Lasten des 

Ausstellers bestellt werden, müssen sich aber in die Rahmengestaltung einbetten. 

- Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet keinen Anspruch auf Herabsetzung des 

Beteiligungsbeitrags. 

- Der Eingang der rechtsverbindlich unterschriebenen De-minimis-Erklärung über bereits 

erhaltene De-minimis-Beihilfen mit der Anmeldung ist Voraussetzung für den 

geförderten Beteiligungspreis. Ansonsten ist eine Teilnahme nur zu Vollkosten möglich. 

 

5. Beteiligungspreise, Zahlungsbedingungen 

Der Beteiligungsbeitrag für Unternehmen richtet sich nach dem Umsatz des letzten Bilanzjahres und 

ist wie folgt aufgeteilt: 

- bis 75 Mio. EURO    5.600,00 Euro 

- über 75 Mio. EURO    7.500,00 Euro 

Junge und innovative Unternehmen (< 5 Jahre, weniger als 49 Beschäftigte, bisher weniger als 10 

Mio. Euro umgesetzt) können sich zu einem reduzierten Beteiligungspreis in Höhe von 3.750,00 Euro 

Jungen beteiligen.  

https://www.mwcbarcelona.com/attend/safety


 
 
 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der anfallenden gesetzlichen MwSt., sofern die Leistung in 

Deutschland steuerbar ist. 

Bei konzerngebundenen Unternehmen gilt der Konzernumsatz. 

 

6. Visualisierung hessischer Gemeinschaftsstand 

Um sich eine Vorstellung von einem hessischen Gemeinschaftsstand machen zu können, finden Sie 

nachfolgend Beispielvisualisierungen. Für jede Messe wird ein individuelles und passgenaues 

Standkonzept (unter Berücksichtigung des Hessen CI) erstellt, welches von den Visualisierungen 

abweichen kann.  

Auf dem MWC 2022 präsentieren sich Hessen und Baden-Württemberg gemeinsam an einem Stand. 

 
Beispielansicht 1 
 

 
Beispielansicht 2 



 
 
 

 
Beispielansicht 3 
 

7. Allgemeine Teilnahmebedingungen für hessische Messebeteiligungen (ATB) 

Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen der HTAI für Messebeteiligungen hessischer Unternehmen 

im In- und Ausland sind Vertragsbestandteil. 

 

8. Datenschutz 

Ihre Daten werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen bis auf 

Widerruf elektronisch verarbeitet und gespeichert sowie zur Vorbereitung, Organisation und 

Durchführung der o.g. Messebeteiligung verwendet und an Dritte, die an Teilen der Organisation 

beauftragt sind (bspw. Messeveranstalter, Durchführungsgesellschaft, Grafiker, etc.) weitergegeben. 

Hinweise zur Datenverarbeitung bei der Hessen Trade & Invest GmbH finden Sie hier. 

 

9. Anmeldung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme am hessischen Gemeinschaftsstand. Bitte 

melden Sie sich bis zum 8. September 2021 an und schicken uns die ausgefüllten Anmeldeunterlagen 

zu, gerne per E-Mail an nicole.wawer@htai.de. 

 

 

Wiesbaden, 09.08.2021 

https://www.htai.de/datenschutz/
mailto:nicole.wawer@htai.de

